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Antrag auf Verleihung des Titels 

Diplomjurist/Diplomjuristin 
 
 

Hiermit beantrage ich die Verleihung des Titels „Diplomjurist/Diplomjuristin“ gemäß 
§ 33 Abs. 1 der Studien- und Prüfungsordnung der Juristischen Fakultät der Eberhard Karls 
Universität Tübingen. 
 
Name, Vorname: __________________________________________________ 
Anschrift:  
Strasse, Hausnummer  __________________________________________________ 
 
PLZ, Ort:  __________________________________________________ 
 
Telefonnummer: __________________________________________________ 
(bei Rückfragen) 
 
E-Mailadresse:  __________________________________________________ 
 
Prüfungsdatum:  ______________________ 
 
Geburtsdatum:   ______________________ 
 

� Eine beglaubigte Kopie des Zeugnisses der in Tübingen nach dem 26.1.1976 bestandenen Ersten 
juristischen Prüfung / Ersten juristischen Staatsprüfung (Gesamtzeugnis!) liegt bei. 

 
 
     Bankverbindung:  Universität Tübingen, Universitätskasse 

Kreisparkasse Tübingen, BIC: SOLADES1TUB  
IBAN:DE13 6415 0020 0000 0130 04 

 
 Bitte unbedingt angeben: 

Verwendungszweck:  zugunsten KST 1031011 – Fond 1000 
  Kennwort: Diplomjurist + Vor- und Nachname 
 

 
Ort, Datum: _______________________ 
 
 
Unterschrift: _______________________ 

Eberhard Karls Universität Tübingen 
Juristische Fakultät 
- z. Hd. Frau Nagel - 
Geschwister-Scholl-Platz 
72074 Tübingen 

Bearbeitungsvermerke:  
 Voraussetzungen erfüllt 
 Gebühr eingegangen am __________ 
 Diplomzeugnis ausgestellt am __________ 
 zugesandt am __________ 



Auszug aus der Satzung der Universität Tübingen 
über die Orientierungsprüfung, die Zwischenprüfung,  

die Ausbildung im Schwerpunktbereich und die Universitätsprüfung 
 für den Studiengang Rechtswissenschaft 

(Studien- und Prüfungsordnung) 
 
 
 
§ 33 Diplomgrad 
 
(1) Nach in Tübingen bestandener Erster juristischer Prüfung/Erster juristischer Staatsprüfung wird der oder 
dem Studierenden auf ihren bzw. seinen Antrag der Diplomgrad "Diplomjurist" oder "Diplomjuristin" verliehen. 
Das Bestehen der Prüfung ist von der oder dem Studierenden nachzuweisen. 
 
(2) Die Erteilung des Diplomgrades richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
(3) Die Verleihung des Diplomgrades setzt das Bestehen der Ersten juristischen Staatsprüfung in Tübingen 
nach dem 26.1.1976 voraus. 
 
(4) Für die Erteilung des Diploms wird eine Bearbeitungsgebühr von € 10,- erhoben. 


